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sind, können zum Zweck der Beweisaufnahme über ein Geständnis verlesen
beziehungsweise vorgeführt werden.

(2) Dasselbe kann geschehen, wenn ein in der Vernehmung hervortretender
Widerspruch mit der früheren Aussage nicht auf andere Weise ohne Unter-
brechung der Hauptverhandlung festgestellt oder behoben werden kann.

§ 255 Protokollierung der Verlesung. In den Fällen der §§ 253 und 254
ist die Verlesung und ihr Grund auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des
Angeklagten im Protokoll zu erwähnen.

§ 255a Vorführung einer aufgezeichneten Zeugenvernehmung.
(1) Für die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung einer Zeugenverneh-

mung gelten die Vorschriften zur Verlesung eines Protokolls über eine Ver-
nehmung gemäß §§ 251, 252, 253 und 255 entsprechend.

(2) 1 In Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
(§§ 174 bis 184k des Strafgesetzbuches) oder gegen das Leben (§§ 211 bis 222
des Strafgesetzbuches), wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 des
Strafgesetzbuches) oder wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach
den §§ 232 bis 233a des Strafgesetzbuches kann die Vernehmung eines Zeugen
unter 18 Jahren durch die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung seiner
früheren richterlichen Vernehmung ersetzt werden, wenn der Angeklagte und
sein Verteidiger Gelegenheit hatten, an dieser mitzuwirken, und wenn der
Zeuge, dessen Vernehmung nach § 58a Absatz 1 Satz 3 in Bild und Ton
aufgezeichnet worden ist, der vernehmungsersetzenden Vorführung dieser Auf-
zeichnung in der Hauptverhandlung nicht unmittelbar nach der aufgezeichne-
ten Vernehmung widersprochen hat. 2Dies gilt auch für Zeugen, die Verletzte
einer dieser Straftaten sind und zur Zeit der Tat unter 18 Jahre alt waren oder
Verletzte einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184k
des Strafgesetzbuches) sind. 3Das Gericht hat bei seiner Entscheidung auch die
schutzwürdigen Interessen des Zeugen zu berücksichtigen und den Grund für
die Vorführung bekanntzugeben. 4Eine ergänzende Vernehmung des Zeugen
ist zulässig.

§ 256 Verlesung der Erklärungen von Behörden und Sachverständi-
gen. (1) Verlesen werden können
1. die ein Zeugnis oder ein Gutachten enthaltenden Erklärungen
a) öffentlicher Behörden,
b) der Sachverständigen, die für die Erstellung von Gutachten der betreffen-

den Art allgemein vereidigt sind, sowie
c) der Ärzte eines gerichtsärztlichen Dienstes mit Ausschluss von Leumunds-

zeugnissen,
2. unabhängig vom Tatvorwurf ärztliche Atteste über Körperverletzungen,
3. ärztliche Berichte zur Entnahme von Blutproben,
4. Gutachten über die Auswertung eines Fahrtschreibers, die Bestimmung der
Blutgruppe oder des Blutalkoholgehalts einschließlich seiner Rückrechnung,

5. Protokolle sowie in einer Urkunde enthaltene Erklärungen der Strafverfol-
gungsbehörden über Ermittlungshandlungen, soweit diese nicht eine Ver-
nehmung zum Gegenstand haben und

6. Übertragungsnachweise und Vermerke nach § 32e Absatz 3.
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(2) Ist das Gutachten einer kollegialen Fachbehörde eingeholt worden, so
kann das Gericht die Behörde ersuchen, eines ihrer Mitglieder mit der Ver-
tretung des Gutachtens in der Hauptverhandlung zu beauftragen und dem
Gericht zu bezeichnen.

§ 257 Befragung des Angeklagten und Erklärungsrechte nach einer
Beweiserhebung. (1) Nach der Vernehmung eines jeden Mitangeklagten und
nach jeder einzelnen Beweiserhebung soll der Angeklagte befragt werden, ob er
dazu etwas zu erklären habe.

(2) Auf Verlangen ist auch dem Staatsanwalt und dem Verteidiger nach der
Vernehmung des Angeklagten und nach jeder einzelnen Beweiserhebung Gele-
genheit zu geben, sich dazu zu erklären.

(3) Die Erklärungen dürfen den Schlußvortrag nicht vorwegnehmen.

§ 257a Form von Anträgen und Anregungen zu Verfahrensfragen.
1Das Gericht kann den Verfahrensbeteiligten aufgeben, Anträge und An-

regungen zu Verfahrensfragen schriftlich zu stellen. 2Dies gilt nicht für die in
§ 258 bezeichneten Anträge. 3 § 249 findet entsprechende Anwendung.

§ 257b Erörterung des Verfahrensstands mit den Verfahrensbeteilig-
ten. Das Gericht kann in der Hauptverhandlung den Stand des Verfahrens mit
den Verfahrensbeteiligten erörtern, soweit dies geeignet erscheint, das Verfah-
ren zu fördern.

§ 257c Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten.
(1) 1Das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbetei-

ligten nach Maßgabe der folgenden Absätze über den weiteren Fortgang und
das Ergebnis des Verfahrens verständigen. 2 § 244 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) 1Gegenstand dieser Verständigung dürfen nur die Rechtsfolgen sein, die
Inhalt des Urteils und der dazugehörigen Beschlüsse sein können, sonstige
verfahrensbezogene Maßnahmen im zugrundeliegenden Erkenntnisverfahren
sowie das Prozessverhalten der Verfahrensbeteiligten. 2Bestandteil jeder Ver-
ständigung soll ein Geständnis sein. 3Der Schuldspruch sowie Maßregeln der
Besserung und Sicherung dürfen nicht Gegenstand einer Verständigung sein.

(3) 1Das Gericht gibt bekannt, welchen Inhalt die Verständigung haben
könnte. 2Es kann dabei unter freier Würdigung aller Umstände des Falles sowie
der allgemeinen Strafzumessungserwägungen auch eine Ober- und Untergren-
ze der Strafe angeben. 3Die Verfahrensbeteiligten erhalten Gelegenheit zur
Stellungnahme. 4Die Verständigung kommt zustande, wenn Angeklagter und
Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichtes zustimmen.

(4) 1Die Bindung des Gerichtes an eine Verständigung entfällt, wenn recht-
lich oder tatsächlich bedeutsame Umstände übersehen worden sind oder sich
neu ergeben haben und das Gericht deswegen zu der Überzeugung gelangt,
dass der in Aussicht gestellte Strafrahmen nicht mehr tat- oder schuldangemes-
sen ist. 2Gleiches gilt, wenn das weitere Prozessverhalten des Angeklagten nicht
dem Verhalten entspricht, das der Prognose des Gerichtes zugrunde gelegt
worden ist. 3Das Geständnis des Angeklagten darf in diesen Fällen nicht ver-
wertet werden. 4Das Gericht hat eine Abweichung unverzüglich mitzuteilen.
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(5) Der Angeklagte ist über die Voraussetzungen und Folgen einer Abwei-
chung des Gerichtes von dem in Aussicht gestellten Ergebnis nach Absatz 4 zu
belehren.

§ 258 Schlussvorträge; Recht des letzten Wortes. (1) Nach dem Schluß
der Beweisaufnahme erhalten der Staatsanwalt und sodann der Angeklagte zu
ihren Ausführungen und Anträgen das Wort.

(2) Dem Staatsanwalt steht das Recht der Erwiderung zu; dem Angeklagten
gebührt das letzte Wort.

(3) Der Angeklagte ist, auch wenn ein Verteidiger für ihn gesprochen hat, zu
befragen, ob er selbst noch etwas zu seiner Verteidigung anzuführen habe.

§ 259 Dolmetscher. (1) Einem der Gerichtssprache nicht mächtigen Ange-
klagten müssen aus den Schlußvorträgen mindestens die Anträge des Staats-
anwalts und des Verteidigers durch den Dolmetscher bekanntgemacht werden.

(2) Dasselbe gilt nach Maßgabe des § 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes für
einen hör- oder sprachbehinderten Angeklagten.

§ 260 Urteil. (1) Die Hauptverhandlung schließt mit der auf die Beratung
folgenden Verkündung des Urteils.

(2) Wird ein Berufsverbot angeordnet, so ist im Urteil der Beruf, der Berufs-
zweig, das Gewerbe oder der Gewerbezweig, dessen Ausübung verboten wird,
genau zu bezeichnen.

(3) Die Einstellung des Verfahrens ist im Urteil auszusprechen, wenn ein
Verfahrenshindernis besteht.

(4) 1Die Urteilsformel gibt die rechtliche Bezeichnung der Tat an, deren der
Angeklagte schuldig gesprochen wird. 2Hat ein Straftatbestand eine gesetzliche
Überschrift, so soll diese zur rechtlichen Bezeichnung der Tat verwendet
werden. 3Wird eine Geldstrafe verhängt, so sind Zahl und Höhe der Tagessätze
in die Urteilsformel aufzunehmen. 4Wird die Entscheidung über die Siche-
rungsverwahrung vorbehalten, die Strafe oder Maßregel der Besserung und
Sicherung zur Bewährung ausgesetzt, der Angeklagte mit Strafvorbehalt ver-
warnt oder von Strafe abgesehen, so ist dies in der Urteilsformel zum Ausdruck
zu bringen. 5 Im übrigen unterliegt die Fassung der Urteilsformel dem Ermes-
sen des Gerichts.

(5) 1Nach der Urteilsformel werden die angewendeten Vorschriften nach
Paragraph, Absatz, Nummer, Buchstabe und mit der Bezeichnung des Gesetzes
aufgeführt. 2 Ist bei einer Verurteilung, durch die auf Freiheitsstrafe oder
Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt wird, die Tat oder
der ihrer Bedeutung nach überwiegende Teil der Taten auf Grund einer
Betäubungsmittelabhängigkeit begangen worden, so ist außerdem § 17 Abs. 2
des Bundeszentralregistergesetzes anzuführen.

§ 261 Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Über das
Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus
dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung.

§ 262 Entscheidung zivilrechtlicher Vorfragen. (1) Hängt die Strafbar-
keit einer Handlung von der Beurteilung eines bürgerlichen Rechtsverhält-
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nisses ab, so entscheidet das Strafgericht auch über dieses nach den für das
Verfahren und den Beweis in Strafsachen geltenden Vorschriften.

(2) Das Gericht ist jedoch befugt, die Untersuchung auszusetzen und einem
der Beteiligten zur Erhebung der Zivilklage eine Frist zu bestimmen oder das
Urteil des Zivilgerichts abzuwarten.

§ 263 Abstimmung. (1) Zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entschei-
dung über die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat ist eine Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen erforderlich.

(2) Die Schuldfrage umfaßt auch solche vom Strafgesetz besonders vorgese-
hene Umstände, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder erhö-
hen.

(3) Die Schuldfrage umfaßt nicht die Voraussetzungen der Verjährung.

§ 264 Gegenstand des Urteils. (1) Gegenstand der Urteilsfindung ist die in
der Anklage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnis der Verhandlung
darstellt.

(2) Das Gericht ist an die Beurteilung der Tat, die dem Beschluß über die
Eröffnung des Hauptverfahrens zugrunde liegt, nicht gebunden.

§§ 265–266 (hier nicht wiedergegeben)

§ 267 Urteilsgründe. (1) 1Wird der Angeklagte verurteilt, so müssen die
Urteilsgründe die für erwiesen erachteten Tatsachen angeben, in denen die
gesetzlichen Merkmale der Straftat gefunden werden. 2 Soweit der Beweis aus
anderen Tatsachen gefolgert wird, sollen auch diese Tatsachen angegeben
werden. 3Auf Abbildungen, die sich bei den Akten befinden, kann hierbei
wegen der Einzelheiten verwiesen werden.

(2) Waren in der Verhandlung vom Strafgesetz besonders vorgesehene Um-
stände behauptet worden, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern
oder erhöhen, so müssen die Urteilsgründe sich darüber aussprechen, ob diese
Umstände für festgestellt oder für nicht festgestellt erachtet werden.

(3) 1Die Gründe des Strafurteils müssen ferner das zur Anwendung gebrach-
te Strafgesetz bezeichnen und die Umstände anführen, die für die Zumessung
der Strafe bestimmend gewesen sind. 2Macht das Strafgesetz Milderungen von
dem Vorliegen minder schwerer Fälle abhängig, so müssen die Urteilsgründe
ergeben, weshalb diese Umstände angenommen oder einem in der Verhand-
lung gestellten Antrag entgegen verneint werden; dies gilt entsprechend für die
Verhängung einer Freiheitsstrafe in den Fällen des § 47 des Strafgesetzbuches.
3Die Urteilsgründe müssen auch ergeben, weshalb ein besonders schwerer Fall
nicht angenommen wird, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, unter denen
nach dem Strafgesetz in der Regel ein solcher Fall vorliegt; liegen diese Voraus-
setzungen nicht vor, wird aber gleichwohl ein besonders schwerer Fall an-
genommen, so gilt Satz 2 entsprechend. 4Die Urteilsgründe müssen ferner
ergeben, weshalb die Strafe zur Bewährung ausgesetzt oder einem in der Ver-
handlung gestellten Antrag entgegen nicht ausgesetzt worden ist; dies gilt ent-
sprechend für die Verwarnung mit Strafvorbehalt und das Absehen von Strafe.
5 Ist dem Urteil eine Verständigung (§ 257c) vorausgegangen, ist auch dies in
den Urteilsgründen anzugeben.

(4) (hier nicht wiedergegeben)
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(5) 1Wird der Angeklagte freigesprochen, so müssen die Urteilsgründe er-
geben, ob der Angeklagte für nicht überführt oder ob und aus welchen
Gründen die für erwiesen angenommene Tat für nicht strafbar erachtet worden
ist. 2Verzichten alle zur Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel oder wird
innerhalb der Frist kein Rechtsmittel eingelegt, so braucht nur angegeben zu
werden, ob die dem Angeklagten zur Last gelegte Straftat aus tatsächlichen oder
rechtlichen Gründen nicht festgestellt worden ist. 3Absatz 4 Satz 4 ist anzuwen-
den.

(6) (hier nicht wiedergegeben)

§ 268 Urteilsverkündung. (1) Das Urteil ergeht im Namen des Volkes.
(2) 1Das Urteil wird durch Verlesung der Urteilsformel und Eröffnung der

Urteilsgründe verkündet. 2Die Eröffnung der Urteilsgründe geschieht durch
Verlesung oder durch mündliche Mitteilung ihres wesentlichen Inhalts. 3Bei
der Entscheidung, ob die Urteilsgründe verlesen werden oder ihr wesentlicher
Inhalt mündlich mitgeteilt wird, sowie im Fall der mündlichen Mitteilung des
wesentlichen Inhalts der Urteilsgründe soll auf die schutzwürdigen Interessen
von Prozessbeteiligten, Zeugen oder Verletzten Rücksicht genommen werden.
4Die Verlesung der Urteilsformel hat in jedem Falle der Mitteilung der Urteils-
gründe voranzugehen.

(3) 1Das Urteil soll am Schluß der Verhandlung verkündet werden. 2Es muß
spätestens zwei Wochen danach verkündet werden, andernfalls mit der Haupt-
verhandlung von neuem zu beginnen ist. 3 § 229 Absatz 3, 4 Satz 2 und Absatz 5
gilt entsprechend.

§§ 268a–268d (hier nicht wiedergegeben)

§ 269 Verbot der Verweisung bei Zuständigkeit eines Gerichts niede-
rer Ordnung. Das Gericht darf sich nicht für unzuständig erklären, weil die
Sache vor ein Gericht niederer Ordnung gehöre.

§ 270 Verweisung bei Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung.
(1) 1Hält ein Gericht nach Beginn einer Hauptverhandlung die sachliche

Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung für begründet, so verweist es
die Sache durch Beschluß an das zuständige Gericht; § 209a Nr. 2 Buchstabe a
gilt entsprechend. 2Ebenso ist zu verfahren, wenn das Gericht einen rechtzeitig
geltend gemachten Einwand des Angeklagten nach § 6a für begründet hält.

(2) In dem Beschluß bezeichnet das Gericht den Angeklagten und die Tat
gemäß § 200 Abs. 1 Satz 1.

(3) 1Der Beschluß hat die Wirkung eines das Hauptverfahren eröffnenden
Beschlusses. 2 Seine Anfechtbarkeit bestimmt sich nach § 210.

(4) 1 Ist der Verweisungsbeschluß von einem Strafrichter oder einem Schöf-
fengericht ergangen, so kann der Angeklagte innerhalb einer bei der Bekannt-
machung des Beschlusses zu bestimmenden Frist die Vornahme einzelner
Beweiserhebungen vor der Hauptverhandlung beantragen. 2Über den Antrag
entscheidet der Vorsitzende des Gerichts, an das die Sache verwiesen worden
ist.

§ 271 Hauptverhandlungsprotokoll. (1) 1Über die Hauptverhandlung ist
ein Protokoll aufzunehmen und von dem Vorsitzenden und dem Urkunds-
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beamten der Geschäftsstelle, soweit dieser in der Hauptverhandlung anwesend
war, zu unterschreiben. 2Der Tag der Fertigstellung ist darin anzugeben oder
aktenkundig zu machen.

(2) 1 Ist der Vorsitzende verhindert, so unterschreibt für ihn der älteste
beisitzende Richter. 2 Ist der Vorsitzende das einzige richterliche Mitglied des
Gerichts, so genügt bei seiner Verhinderung die Unterschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle.

§ 272 Inhalt des Hauptverhandlungsprotokolls. Das Protokoll über die
Hauptverhandlung enthält
1. den Ort und den Tag der Verhandlung;
2. die Namen der Richter und Schöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft,
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle und des zugezogenen Dolmetschers;

3. die Bezeichnung der Straftat nach der Anklage;
4. die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der Privatkläger, der Neben-
kläger, der Anspruchsteller nach § 403, der sonstigen Nebenbeteiligten, der
gesetzlichen Vertreter, der Bevollmächtigten und der Beistände;

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen
ist.

§ 273 Beurkundung der Hauptverhandlung. (1) 1Das Protokoll muß den
Gang und die Ergebnisse der Hauptverhandlung im wesentlichen wiedergeben
und die Beachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch
die Bezeichnung der verlesenen Urkunden oder derjenigen, von deren Ver-
lesung nach § 249 Abs. 2 abgesehen worden ist, sowie die im Laufe der
Verhandlung gestellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die Ur-
teilsformel enthalten. 2 In das Protokoll muss auch der wesentliche Ablauf und
Inhalt einer Erörterung nach§ 257b aufgenommen werden.

(1a) 1Das Protokoll muss auch den wesentlichen Ablauf und Inhalt sowie das
Ergebnis einer Verständigung nach § 257c wiedergeben. 2Gleiches gilt für die
Beachtung der in § 243 Absatz 4, § 257c Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5
vorgeschriebenen Mitteilungen und Belehrungen. 3Hat eine Verständigung
nicht stattgefunden, ist auch dies im Protokoll zu vermerken.

(2) 1Aus der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter und dem Schöffenge-
richt sind außerdem die wesentlichen Ergebnisse der Vernehmungen in das
Protokoll aufzunehmen; dies gilt nicht, wenn alle zur Anfechtung Berechtigten
auf Rechtsmittel verzichten oder innerhalb der Frist kein Rechtsmittel einge-
legt wird. 2Der Vorsitzende kann anordnen, dass anstelle der Aufnahme der
wesentlichen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll einzelne Vernehmungen
im Zusammenhang als Tonaufzeichnung zur Akte genommen werden. 3§ 58a
Abs. 2 Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.

(3) 1Kommt es auf die Feststellung eines Vorgangs in der Hauptverhandlung
oder des Wortlauts einer Aussage oder einer Äußerung an, so hat der Vor-
sitzende von Amts wegen oder auf Antrag einer an der Verhandlung beteiligten
Person die vollständige Protokollierung und Verlesung anzuordnen. 2Lehnt der
Vorsitzende die Anordnung ab, so entscheidet auf Antrag einer an der Verhand-
lung beteiligten Person das Gericht. 3 In dem Protokoll ist zu vermerken, daß
die Verlesung geschehen und die Genehmigung erfolgt ist oder welche Ein-
wendungen erhoben worden sind.
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(4) Bevor das Protokoll fertiggestellt ist, darf das Urteil nicht zugestellt
werden.

§ 274 Beweiskraft des Protokolls. 1Die Beobachtung der für die Haupt-
verhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll
bewiesen werden. 2Gegen den diese Förmlichkeiten betreffenden Inhalt des
Protokolls ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig.

§ 275 Absetzungsfrist und Form des Urteils. (1) 1 Ist das Urteil mit den
Gründen nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen worden, so ist
es unverzüglich zu den Akten zu bringen. 2Dies muß spätestens fünf Wochen
nach der Verkündung geschehen; diese Frist verlängert sich, wenn die Haupt-
verhandlung länger als drei Tage gedauert hat, um zwei Wochen, und wenn die
Hauptverhandlung länger als zehn Tage gedauert hat, für jeden begonnenen
Abschnitt von zehn Hauptverhandlungstagen um weitere zwei Wochen. 3Nach
Ablauf der Frist dürfen die Urteilsgründe nicht mehr geändert werden. 4Die
Frist darf nur überschritten werden, wenn und solange das Gericht durch einen
im Einzelfall nicht voraussehbaren unabwendbaren Umstand an ihrer Einhal-
tung gehindert worden ist. 5Der Zeitpunkt, zu dem das Urteil zu den Akten
gebracht ist, und der Zeitpunkt einer Änderung der Gründe müssen akten-
kundig sein.

(2) 1Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt
haben, zu unterschreiben. 2 Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift bei-
zufügen, so wird dies unter der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem
Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden
Richter unter dem Urteil vermerkt. 3Der Unterschrift der Schöffen bedarf es
nicht.

(3) Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie die Namen der Richter,
der Schöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers und des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, die an der Sitzung teilgenommen haben,
sind in das Urteil aufzunehmen.

Siebter Abschnitt. Entscheidung über die im Urteil vorbehaltene oder
die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung

§ 275a (hier nicht wiedergegeben)

Achter Abschnitt. Verfahren gegen Abwesende
§§ 276–295 (hier nicht wiedergegeben)

Drittes Buch. Rechtsmittel

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften
§ 296 Rechtsmittelberechtigte. (1) Die zulässigen Rechtsmittel gegen ge-
richtliche Entscheidungen stehen sowohl der Staatsanwaltschaft als dem Be-
schuldigten zu.

(2) Die Staatsanwaltschaft kann von ihnen auch zugunsten des Beschuldigten
Gebrauch machen.
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§ 297 Einlegung durch den Verteidiger. Für den Beschuldigten kann der
Verteidiger, jedoch nicht gegen dessen ausdrücklichen Willen, Rechtsmittel
einlegen.

§ 298 Einlegung durch den gesetzlichen Vertreter. (1) Der gesetzliche
Vertreter eines Beschuldigten kann binnen der für den Beschuldigten laufenden
Frist selbständig von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch machen.

(2) Auf ein solches Rechtsmittel und auf das Verfahren sind die für die
Rechtsmittel des Beschuldigten geltenden Vorschriften entsprechend anzuwen-
den.

§ 299 Abgabe von Erklärungen bei Freiheitsentzug. (1) Der nicht auf
freiem Fuß befindliche Beschuldigte kann die Erklärungen, die sich auf Rechts-
mittel beziehen, zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts geben, in
dessen Bezirk die Anstalt liegt, wo er auf behördliche Anordnung verwahrt
wird.

(2) Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn innerhalb der Frist das Pro-
tokoll aufgenommen wird.

§ 300 Falschbezeichnung eines zulässigen Rechtsmittels. Ein Irrtum in
der Bezeichnung des zulässigen Rechtsmittels ist unschädlich.

§ 301 Wirkung eines Rechtsmittels der Staatsanwaltschaft. Jedes von
der Staatsanwaltschaft eingelegte Rechtsmittel hat die Wirkung, daß die ange-
fochtene Entscheidung auch zugunsten des Beschuldigten abgeändert oder auf-
gehoben werden kann.

§ 302 Zurücknahme und Verzicht. (1) 1Die Zurücknahme eines Rechts-
mittels sowie der Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittels können auch
vor Ablauf der Frist zu seiner Einlegung wirksam erfolgen. 2 Ist dem Urteil eine
Verständigung (§ 257c) vorausgegangen, ist ein Verzicht ausgeschlossen. 3Ein
von der Staatsanwaltschaft zugunsten des Beschuldigten eingelegtes Rechts-
mittel kann ohne dessen Zustimmung nicht zurückgenommen werden.

(2) Der Verteidiger bedarf zur Zurücknahme einer ausdrücklichen Ermäch-
tigung.

§ 303 Zustimmungserfordernis bei Zurücknahme. 1Wenn die Ent-
scheidung über das Rechtsmittel auf Grund mündlicher Verhandlung statt-
zufinden hat, so kann die Zurücknahme nach Beginn der Hauptverhandlung
nur mit Zustimmung des Gegners erfolgen. 2Die Zurücknahme eines Rechts-
mittels des Angeklagten bedarf jedoch nicht der Zustimmung des Nebenklä-
gers.

Zweiter Abschnitt. Beschwerde
§ 304 Zulässigkeit. (1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten im
ersten Rechtszug oder im Berufungsverfahren erlassenen Beschlüsse und gegen
die Verfügungen des Vorsitzenden, des Richters im Vorverfahren und eines
beauftragten oder ersuchten Richters zulässig, soweit das Gesetz sie nicht
ausdrücklich einer Anfechtung entzieht.
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